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Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen 
GAMO Verkaufsfahrzeuge Vertriebs GmbH, 04617 Lödla 

_________________________________________________________________________________ 
 
I. Ausschließliche Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen (AGB)  
1. Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenste-

hende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedin-
gungen des Vertragspartners, nachfolgend Besteller genannt, erken-
nen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Ge-
schäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die 
Lieferung oder Leistung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 
Dasselbe gilt auch für Lieferungen und Leistungen an uns, für den 
Fall unserer vorbehaltlosen Annahme der Ware.  

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Ver-
trag schriftlich niedergelegt.  

3. Unsere Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern 
im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.  

 
Wir erbringen die im Einzelnen spezif izierte Lieferung oder Leistung zu 
den nachfolgend abgedruckten Bedingungen.  
 
II. Angebot, Angebotsunterlagen, Kostenvoranschlag, Vertragsab-

schluss 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. 
2. Wünscht der Besteller eine verbindliche Preisangabe, so bedarf es 

eines schriftlichen Angebotes oder Kostenvoranschlages. An dieses 
Angebot / Kostenvoranschlag sind wir vier Wochen gebunden, soweit 
nicht eine kürzere Bindungsfrist vereinbart wird.  

3. Die für die Erstellung des Angebots/Kostenvoranschlags erbrachten 
Leistungen können dem Besteller  nur dann berechnet werden, wenn 
dies im Einzelfall schriftlich vereinbart ist.  

4. Unterlagen zu dem Angebot, wie Abbildungen, Zeichnungen, Ge-
wichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie 
nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Technische Ände-
rungen sowie Änderungen in Form, Farbe und Gewicht behalten wir 
uns im handelsüblichen Rahmen vor. 

5. Alle Leistungsbeschreibungen und Kostenangaben schulden wir nur 
als Durchschnitt swerte.  

6. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterla-
gen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt 
auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet 
sind. Jede Weitergabe ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zu-
stimmung ist verboten.  

7. Gegenüber dem Besteller gilt, dass der von ihm unterzeichnete 
Auftrag ein bindendes Angebot ist. Ist die Bestellung als Angebot ge-
mäß § 145 BGB zu qualifizieren so können wir, dieses Angebot in-
nerhalb von drei Wochen durch Überreichung oder Zusendung einer 
schriftlichen Auftragsbestätigung annehmen oder dem Besteller in-
nerhalb dieser Frist die bestellte Lieferung oder Leistung erbringen. 

8. Der Umfang der Lieferung oder Leistung und der Gesamtpreis richten 
sich nach den Angaben in der Auftragsbestätigung. Wir geben grund-
sätzlich keine Garantien, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich ver-
einbart sind.  

9. Tritt der Besteller nach Vertragsabschluss vom Vertrag zurück oder 
löst sich anderweitig vom Vertrag, so haben wir Anspruch auf pau-
schalisierten Schadenersatz in Höhe von 20  % des Preises oder der 
vereinbarten Vergütung. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger 
anzusetzen, wenn von uns ein höherer oder vom Besteller einen ge-
ringerer Schaden nachgewiesen wird.  

10. Wir sind berechtigt, bei Auftragserteilung eine angemessene Voraus-
zahlung zu verlangen. 

 
III. Preise, Zahlungsbedingungen 
1. Unsere Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer wird in gesetzl i-

cher Höhe am Tag der Rechnungsstellung gesondert ausgewiesen. 
Unsere Preise gelten ab Fabrikation des jeweiligen Herstellerwerkes . 
Zölle, Abgaben, Verpackung, Versandkosten und Versicherungen 
sind gesondert zu zahlen. Vereinbarte Nebenleistungen werden zu-
sätzlich berechnet.  

2. Skonto- und Rabattzusagen gelten nur, sofern sie schriftlich verein-
bart werden.  

3. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu 
ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages deutliche Kostensen-
kungen oder Kostenerhöhungen eintreten, insbesondere bei außer-
halb unserer Kontrolle stehender Preisentwicklungen, wie Wechsel-
kursschwankungen, Währungsregularien, Zolländerungen, Steuerän-
derungen, bei Änderungen von Lohn- und Tarifverträgen, Transport-
kosten, bei Material- oder Herstellungskosten auch unserer Lieferan-
ten, u.a.. Diese werden wir auf Verlangen nachweisen.  

4. Mit der Ablieferung oder der Abnahme des Auftragsgegenstandes 
und der Aushändigung der Rechnung ist der vereinbarte Preis sofort 
in bar zur Zahlung fällig. Abweichende Regelungen sind schrif tlich zu 
vereinbaren.  

5. Wechsel oder Schecks werden nur zahlungshalber und auf grund 
besonderer Vereinbarungen angenommen. Einziehungskosten, 

Wechselspesen, - kosten und sämtliche anderen Auslagen gehen zu 
Lasten des Bestellers. 

6. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zah-
lungsverzugs.. 

7. Gegen unsere Ansprüche kann der Besteller nur dann aufrechnen, 
wenn seine Gegenforderungen rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder von uns schriftlich anerkannt sind. Außerdem ist er zur Aus-
übung eines Zurückbehaltungsrechts nur  insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

8. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Ge-
genansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns an-
erkannt sind. Wenn eine berechtigte Mängelrüge geltend gemacht 
wird, dürfen Zahlungen des Bestellers von ihm nur in einem Umfange 
zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu 
den aufgetretenen Mängeln stehen.   
 

IV. Lieferzeit 
1. Unsere Liefer- oder Fertigstellungstermine sind grundsätzlich nur 

annähernd und unverbindlich. Sie sind nur dann verbindlich, wenn sie 
schriftlich so bezeichnet wurden. Der Beginn des von uns angegebe-
nen Liefer- oder Fertigstellungstermins setzt die Abklärung aller tech-
nischen Fragen voraus. 

2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige 
und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers vor-
aus. Insbesondere beginnt die Lieferfrist nicht vor dem Eingang einer 
vereinbarten Anzahlung. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages  
bleibt vorbehalten.  

3. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft 
sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehrauf wendungen 
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.  

4. Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr 
eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung 
der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser 
in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen,  soweit der zugrun-
de liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 
4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzl i-
chen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden 
Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist geltend zu machen, dass 
sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 

6. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 
Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ein Verschulden unserer 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lie-
fervertrag nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Ver-
tragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

7. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der 
von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schaden begrenzt. 

8. Im Übrigen haften wir im Falle des Lieferverzugs für jede vollendete 
Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädi-
gung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr 
als 15 % des Lieferwertes. 

9. Höhere Gewalt, durch Sturm-, Feuer-, Hochwasser oder sonstigen 
Umweltschäden oder bei uns oder unseren Lieferanten eintretende 
Betriebsstörungen durch Energiemangel, Verzögerungen in der Anlie-
ferung wesentlicher Komponenten und sonstiger Materialien, Import-
schwierigkeiten, Betriebs- und Verkehrsstörungen, Streiks, Aussper-
rung, die uns ohne eigenes Verschulden vorübergehend daran hin-
dern, den Auftragsgegenstand zum vereinbarten Termin oder inner-
halb der vereinbarten Frist zu liefern, verlängern die oben genannten 
Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände beding-
ten Leistungsstörungen. Wir haben darüber den Besteller unverzüg-
lich nach bekannt werden des Ereignisses zu informieren. Können wir 
auch nach angemessener Verlängerung nicht leisten, sind sowohl der 
Besteller als auch wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Scha-
densersatzansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. Treten wir 
zurück, erstatten wir dem Besteller unverzüglich sämtliche bereits er-
brachten Zahlungen. Andere Rücktrittsrechte bleiben davon unbe-
rührt. 

10. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben 
vorbehalten.  

 
V. Fertigstellung, Gefahrenübergang, Abnahme 
1. Wir erfüllen unsere Liefer- oder Leistungsverpflichtung dadurch, dass 

wir dem Besteller die Bereit- oder Fertigstellung der Ware anzeigen.  
2. Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den Auf traggeber 

erfolgt ’’ab Werk’’, soweit nichts anderes in der Auftragsbestät igung 
vereinbart ist.  Wir sind zur Teillief erung berechtigt, falls ein Teil der 
bestellten Ware vorübergehend nicht lieferbar ist. Zusätzliche Ver-
sandkosten werden dann von uns getragen. . Für separate Zubehör- 
und Ersatzteillieferungen wird die Verpackung zum Selbstkostenpreis 
berechnet. 
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3. Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der 

Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen 
sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der 
Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.  

4. Wünscht der Besteller die Überführung der Ware, erfolgt dies auf 
seine Kosten und Gefahr. Wir werden die Lieferung durch eine 
Transportversicherung abdecken; die insoweit anfallenden Kosten 
trägt der Besteller. 

5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Ware innerhalb von 1 Woche ab 
Zugang der Fertigstellungsanzeige abzuholen.  

6. Bei Abnahmeverzug können wir ortsübliche Aufbewahrungsgebühr 
berechnen. Die Ware kann nach unserem Ermessen auch anderwei-
tig aufbewahrt werden. Kosten und Gefahren der Aufbewahrung ge-
hen vollständig zu Lasten des Auftraggebers. 

 
VI. Sachmängelhaftung, Verjährung 
1. Für die Lieferung für Gebrauchtfahrzeuge wird ein vollständiger 

Gewährleistungsausschluss vereinbart. Der Verkauf bzw. die Lief e-
rung der Sache erfolgt so, wie diese steht und liegt und somit unter 
Ausschluss jeglicher Gewährleistung.  

Bei Lieferung von Neufahrzeugen gelten nachfolgende Vorschrif ten:  

2. Der Besteller hat die Ware unverzüglich auf Sachmängel zu untersu-
chen. Geschieht dies nicht, gilt die Ware als vertragsgemäß geliefert. 
Gegenüber Verbrauchern gilt dies nur für offensichtliche ohne weite-
res erkennbare Mängel. Mängelansprüche des Unternehmers setzen 
voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersu-
chungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß und schriftlich-
nachgekommen ist. 

3. Bei nicht rechtzeitiger Anzeige ist die Geltendmachung des Gewähr-
leistungsanspruchs insoweit ausgeschlossen. Zur Fristwahrung ge-
nügt die rechtzeitige Absendung der Mängelrüge. 

4. Soweit ein Mangel der Ware vorliegt, leisten wir für Mängel der Ware 
Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.  
Im Falle der Mangelbeseitigung tragen wir die dazu erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Mate-
rialkosten, aber nur soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die 
Ware nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.  
Schlägt die Nachbesserung fehl oder ist nur mit unverhältnismäßigen 
Kosten möglich, kann der Besteller grundsätzlich nach seiner Wahl 
Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung 
des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Ver-
tragswidrigkeit, insbesondere bei nur unerheblichen Mängeln, steht 
dem Besteller jedoch kein Rücktrittsrecht zu.  

5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schadenser-
satzansprüche, wenn uns, unsere Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft oder wir schuldhaft eine we-
sentliche Vertragspflicht verletzen. Liegt keine vorsätzliche Vertrags-
verletzung vor, ist die Schadensersatzhaf tung aber in diesen Fällen 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be-
schränkt. 

6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuld-
haft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber 
die Schadensersatzhaftung auf den vorher ' sehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. 

7. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.  

8. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haf -
tung ausgeschlossen.  

9. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerech-
net ab Gefahrenübergang.  

10. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 
479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablie-
ferung der mangelhaften Sache.  

11. Grundsätzlich übernehmen wir keine Gewährleistung für Schäden, die 
durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
Montage oder fehlerhafte Inbetriebsetzung durch den Besteller oder 
Dritte, durch versäumte Wartungsarbeiten, wenn diese vom Hersteller 
empfohlen wurden, durch normale Abnutzung und natürlichen Ver-
schleiß, und die durch ungeeignete Betriebsmittel und durch ungeeig-
nete Austauschwerkstoffe verursacht wurden.  

12. Wird die Ware wegen eines Sachmangels betriebsunfähig, ist der 
Besteller verpflichtet, den Schaden so gering wie möglich zu halten. 
Im Rahmen dessen hat er uns unverzüglich informieren. Er hat uns 
Gelegenheit zu geben, ihm einen nächstgelegenen anerkannten 
dienstbereiten Betrieb zur Beseitigung der Betriebsunfähigkeit zu be-
nennen. Dort ersetzte Teile werden unser Eigentum. Wir ersetzen die 
notwendig erforderlichen Kosten für die Beseitigung der Betriebsun-
fähigkeit.  

 
VII. Gesamthaftung 
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in VI. vorgese-

hen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenser-
satzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sons-
tiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Er-
satz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.  

2. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen 
oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbei-
ter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  

 

VIII. Eigentumsvorbehalt, Verwertung, Pflichten gegen Dritte 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware oder ein- oder angebau-

ten Teilen, Aggregaten und Zubehör bis zum Eingang aller Zahlungen 
aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Soweit wir Be-
zahlung auf Grund des Scheck- oder Wechselverfahrens vereinbaren, 
erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns ak-
zeptierten Wechsels durch den Besteller und erlischt nicht durch Gut-
schrift des erhaltenen Schecks bei uns.  

2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware zurück zu verlangen. In 
der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom 
Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In 
der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Ware zu deren Verwertung 
befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestel-
lers, abzüglich angemessener Verwertungskosten, anzurechnen.  

3. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; 
insbesondere sie auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und sons-
tige Schäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Pflege- 
Inspektions - oder Wartungsarbeiten erforderlich sind, muss er diese 
auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

4. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel 
hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich mitzuteilen; ebenso et-
waige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware. Bei Pfändun-
gen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüg-
lich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO 
erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die ge-
richtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 
ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Aus-
fall. 

5. Der Besteller ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung berech-
tigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er 
tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura -
Endbetrages (einschließlich Mwst) unserer Forderung ab, die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwach-
sen, und zwar unabhängig davon, ob die Kauf sache ohne oder nach 
Verarbeitung weiter verkauft worden ist 

6. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzu-
ziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die For-
derung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vor-
liegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Bestel-
ler uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die  dazugehöri-
gen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Driften) die Abtre-
tung mitteilt 

7. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller 
wird stets für uns vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar verbun-
den, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Ver-
hältnis des Wertes unserer Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich 
MwSt.) zu den anderen Gegenständen.  
Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das 
gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware. 

8. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenstän-
den untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaend-
betrag, einschließlich Mwst) zu den anderen vermischten Gegenstän-
den zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der 
Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, 
so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum 
überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum 
oder Miteigentum für uns. 

9. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer 
Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache 
mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.  

10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen 
des Besteller insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % über-
steigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

 
IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht  
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung, des 

UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen 
2. Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichts-

stand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem 
Wohnsitzgericht zu verklagen;  Das selbe gilt für Verbraucher, die 
keinen Wohnsitz in Deutschland haben, deren gewöhnlicher Aufent-
halt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, oder die nach 
Vertragsabschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
ins Ausland verlegen.  

3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 
unser Geschäftsitz Erfüllungsort. 

 
Stand: Oktober 2003 


